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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Mittheilunge
über den Stand der Cholera.

XII.

Deutschland.
Preußen:

· In Ganzen sind: v
Provinz, Tag des Im Ganzen sin Davon sind

Reglerungs-Bezirk. Ausbruchs. —
6 · ch bis zum: erkrankt gestorben in der Zeit: erkrankt gestorben

vom bis

Reg.-Bez. Königsberg:
a) Stadt Königsberg # 6. Juli 7. Septbr., 1517 739

„ Braunsberg . 21. Juli 7. Septbr. 806 382 (9.Aug. 7. Septbr, 4385 2147
J%) im übrigen Beirkt . . 20. Juni U 7. Septbr, 2954 1378

Reg.-Bez. Gumbinnen . 2. Juli 7. Septbr. 405 206 25. Aug. 7. Sept. 321

l

I

1. Proviuz Preußen:
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Provinz,

Regierungs-Bezstk.

Tag des

Ausbruchs.

l i

*
bis zum: erkrankt

Im Ganzen sind:

gestorben in der Zeit:
vom ibis

Davon sind:

erkrankt gestorben
i

Reg.-Bez. Danzig:
a) Stadt Danzig.
l) „ Elbing

JO) im übrigen Bezirk
Neg.-Bez. Marienwerder

2. Provinz Brandenburg:

Reg.-Bez. Potsdam:
a) Stadt Berln
b) „ Potsda

J) im übrigen Bezirk.
Reg.-Bez. Frankfurt

3. Provinz pommern:

Reg.-Bez. Stettin:
a) Stadt Stettin
4) im übrigen Bezirk

4. provinz posen:

Reg.-Bez. Posen:
a) Stadt Posen
b) im übrigen Bezirk

Neg.-Bez. Bromberg:
a) Stadt Bromberg
0) im übrigen Bezirk.

5. Provinz Schlesien:

Reg.-Bez. Breslau:
a) Stadt Breslau.
5) imübrigen Bezirk

Reg.-Bez. Liegnitz
„ Oppeln

6. Provinz Sachsen:

Neg.-Bez. Magdeburg:
a) Stadt Magdeburg.
b) im übrigen Bezirk

Neg.-Bez. Merseburg
Erfurt7

7. Provinz Schleswig-Holstein:

3. Provinz Hannover:

Landdroslei Lüneburg
» Stade

25. Juni 15. Septbr. 221 109

18. Juni 15. Septbr. 289 196 15 Aug en
2. Juni 15. Septbr. 2077 47

l

21. Juli 23. Septbr.
7. August 7. Septbr.

16. Juli 7. Septbr.

9.Juli 7. Septbr.
I

4. August 7.Septbr.
3. August 7 Septbr.

27. Juli 7. Septbr.

27. Juli 7. Septbr.

18.Juni /22. August
26. Mai 22. August

 28. Juni 15. Septbr.
29. Juni 15. Septbr.

4. August 15. Septbr.
11. Juni 7. Septbr.

:-

15. Juli 4. Septbr.

18. Juli 1 4. Septbr.
5. August 7. Septbr.
2. August 15. Septbr.

11. JuH J. Septbr.

17. Juli 15. Septbr.
25. Juli 15. Septbr.

788

67

394

303

121

147

65

945

92

2361

57

10

Neuere amtliche Mittheilungen liegen

769

867

4707
2413

25

210

348

163

531 22. Sept.23.Sept.
34 23. Aug. 7.Sept.
2112 — –

169 17. Aug. 7. Sept.

646 8. Aug. 7.Sett.

1

33 23. Aug. 7. Sept.

in 7. Aug. 22. Aug.

38 206. Aug. 15. Sept.
369 26. Aug. 15. Sept.

28. Aug. 15. Sept.
429 16.Aug. 7. Sept.

1890 7. Aug. 4. Sept.

1319 7. Aug. 4. Sept.
41 20. Aug. 7. Sept.
10 26. Aug. 15. Sept.

127

206 31. Aug. 15. Sept.

109 22. Aug. 15. Sept.

1745

nicht vor (vergl. Seite 27

15

37

208

261

69

109

I

863

9).

10

18

117

1799
1257

37
67
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Die Gesammtzahlen betragen — unter Hinzurechnung der früher mitgetheilten Zahlen für den Regie-
rungs-Bezirk Marienwerder — an Erkrankungen: 26,919, an Todesfällen: 13,198.

Königreich Sachsen: Es sind seit Beginn der Epidemie — 19. Mai d. Is. — bis zum 7. Sep-

tember im Ganzen in der Stadt Dresden erkrankt: 149, gestorben: 90 und in den übrigen Theilen des
Landes erkrankt: 531, gestorben: 226. Davon sind in der Zeit vom 1. bis 7. September in Dresden
erkrankt: 7, gestorben: 5; im Uebrigen erkrankt: 11, gestorben: 11.

Braunschweig: Vom 3. bis 9. September sind in Calvörde 7 Cholera-Erkrankungen und
3 Tobesfälle vorgekommen.

Sachsen-Koburg-Gotha: In der Stadt Waltershausen sind seit dem 30. August 3 Cholerafälle
vorgekommen, welche sämmtlich tödtlich verliefen.

Anhalt: Vom 1. bis 21. September sind erkrankt: 55, gestorben: 49.

Hamburg: Vom 14. Juni bis 6. September sind erkrankt: 1225, gestorben: 877. Vom 7. bis
13. September sind erkrankt: 79. "

Mittheilungen
über den Stand der Rinderpest.

XVII.

1. Deutschland.

Nach den neuesten, bis zum 22. d. Mts. reichenden Berichten hat die im preußischen Regierungs-
Bezirke Oppeln, Provinz Schlesien, aufgetretene Rinderpest auch 2 Gehöfte in Vobrek ergriffen. Es sind
bisher in den infizirten Ortschaften Beuthen mit Dombrowa, Noßberg, Mackeikowitz und Vobrek im
Ganzen 110 Stück Vieh erkrankt, 17 gefallen und 494 auf Anordnung der Behörde getödtet. Die Zahl der
infizirten Gehöfte betrug 74.

2. Oesterreich-Ungarn.

In der ersten Hälfte des Monats September herrschte die Seuche in Galizien (Bezirke: Brody,
Zaleszchyki, Husiatyn), Bukowina (Bezirk: Czernowitz), Dalmatien (Bezirk: Cattaro), Kroatien, Slavo=
nien und der Militärgrenze.

Neuerdings ist die Seuche auch in elner nach Oswiecim importirten Heerde Steppenvieh konstatirt

worden. Die Koniglis preußische Bezirksregierung zu Oppeln hat in Folge dessen für die Landesgrenze von
Zedek (russischPolen) bis Hoschialkowitz (Kreis Ratibor) die schärferen Verkehrsbeschränkungen des §. 6
der revidirten Instruktion vom 9. Juni d. Is. (Neichs-Gesetzblatt Seite 147) in Kraft gesetzt.

Auf Grund des 8. 362 des Strafgesetzbuches sind

 der Schuhmacher Hersch Spielmann, 66 Jahre alt, gebürtig aus Lubranietz in Russisch=
Polen, nach erfolgter gerlchtlicher Bestrafung wegen Bettelns, durch Beschluß der Königlich
preußischen Regierung zu Oppeln vom 9. September 1873;

4 der Konditor-Gehülfe Heliodor Wdowinski aus Socolowo in Russisch-Polen, geboren den

30. Juni 18244, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und Bettelns,
durch Beschluß der Königlich preußischen Regierung zu Merseburg vom 7. August 1873;

. der Schuhmachergeselle Anton Greschischek aus Sockolnitz in Mähren, geboren am 12. Mai 18541,

nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und Bettelns, durch Beschluß der
Königlich preupischen Regierung zu Merseburg vom 28. Juli 1873;

. der Hutmachergeselle Aloys Gregorig, 21 Jahre alt, aus Görz in Oesterreich, nach erfolgter
gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens, durch Beschluß des Großherzoglich mecklenburg-
schwerinschen Ministeriums des Innern vom 4. September 1873;

—
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n. die Josephine Benz, 19 Jahre alt, gebürtig aus Rouen (Frankreich), nach erfolgter gerichtlicher
Bestrafung wegen Landstreichens, durch Beschluß des Kaiserlichen Bezlrks-Präsidenten des
Unter-Elsaß vom 23. August 1873;

. die Anna Lönhoff, 23 Jahre alt, aus Luremburg= nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung
wegen Landstreichens, durch Beschluß des Kaiserlichen Präsidenten von Lothringen vom
20. September 1873; 4

der Bergwerksarbeiter Pietro Autenzlo, 52 Jahre alt, der Bergwerksarbeiter Biagio Auten-
zio, 16 Jahre alt, sowie die Arbeiterin Marie Autenzio, 12 Jahre alt, gebürtig aus Cardite

in Italien, wohnhaft zu Charleroy in Belgien, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen
Bettelns und Landstreichens, durch Beschluß des Kaiserlichen Präsidenten von Lothringen vom
21. September 1873;

. die Lcontine Lacroix, 19 Jahre alt, gebürtig aus Essey (Frankreich), die Emilie Lalev#e, geboren
1845 in St. Jean (Frankreich), nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen gewerbsmäßiger
Unzucht, durch Beschluß des Kaiserlichen Präsidenten von Lothringen vom 17. September 1873

aus dem Reichsgebiete ausgewiesen worden.

x

rlr

#2

22. Münz-Wesen.

Bis zum 6. September d. Is. waren in den Münzstätten des Deutschen Reichs in Zwanzigmarkstücken 764,592.780
Mark und in Zehnmarkstücken 126,690,480 Mark ausgeprägt worden. In der Woche vom 7. bis 13. Sep-
tember d. Is. sind ferner geprägt in Zwanzigmarkstücken: in Berlin 6,159,400 Mark, in Hannover 2,394,480
Mark, in München 1,876,440 Mark, in Stuttgart 1,393,820 Mark und in Darmstadt 377,460 Mark. Ueber
die in dieser Woche in der Münze in Frankfurt a. M. ausgeprägten Reichsgoldmünzen liegt ein Nachweis
noch nicht vor.

Die bis jetzt nachgewiesene Gesammt-Ausprägung stellt sich demnach auf 903,484,360 Mark, wovon
7760,794,880 Mark in Zwanzigmarkstücken und 126,690,480 Mark in Zehnmarkstücken bestehen.

3. Zoll= und Steuer-Wesen.

Dem Königlich preußischen Unter-Steueramt zu Iserlohn ist die Befugniß zur Erledigung von Begleit-
scheinen II. beigelegt worden.

4. Post-Wesen.

Dampfschiff-Verbindung zwischen Bremen und Hamburg einerseits, und Havanna andererseits.

Die für die Dauer der Sommer-Monatle eingestellten regelmäßigen Postdampfschiff-Fahrten auf den Nouten
Bremen — Havanna und Hamburg—Havannawerdenwiederbeginnen.
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Die Abfertigung der Schiffe erfolgt bis auf Weiteres:

aus Bremen am 10., 24. September, 8., 22. Oktober, 18. November, 2., 16. und 30. De-
zember;

aus Hamburg am 20. September, 18. Oklober, 15. November und 13. Dezember.

Mit blesen Dampfschiffen können Briefe, Drucksachen und Waarenproben nach der Insel Cuba zur
Absendung gelangen.

Berlin, den 8. September 1873.

Kaiserliches General-Postamt.

Unzureichend frankirte Briefe aus dem Oranje-Freistaate.

Die Erstatlung des Werthes der Freimarken auf unzureichend frankirten Briefen aus Oslindien r2c. findet forlun

auch auf verarüige Briefe aus dem Oranje-Freistaate hinsichtlich der Marken des Kaplandes — nicht
auch hinsichtlich der Marken des Oranje-Freistaates — Anwendung.

Berlin, den 8. September 1873.

Kaiserliches General-Postamt.

Benutzung der Eisenbahnstrecken Meßkirch-Mengen, Krauchenwies-Sigmaringen und
Schwackenreuthe-Pfullendorf.

Seit dem 6. September d. Is. werden die neu eröffneten Eisenbahnstrecken Meßkirch-Mengen, Krauchenwies-

Sigmaringen und Schwackenreuthe-Pfullendorf zur Beförderung von Postsendungen jeder Art, unter Begleitung
von Poslschaffnern, benutzt. Die Leltung und Beaussichtigung des Postdienstbelriebes erfolgt auf den Eisen-
bahnstrecken Meßkirch-Mengen und Schwackenreuthe-Pfullendorf von dem Eisenbahn-Postamte Nr. 28 in Kon-
stanz, und auf der Eisenbahnstrecke Krauchenwies-Sigmaringen von dem Postamte in Sigmaringen.

An den neuen Bahhnstrecken liegen außer den Poslanstalten in Meßkirch und Sigmaringen, welche be-
reits zu den Eisenbahn-Postanstalten gehören, und außer der Königlich württembergischen Postanstalt in
Mengen, die Postexpeditionen in Krauchenwies und Pfullendorf, welche in die Neihe der Eisenbahn Post-
anstalten treten. " «

Berlin, den 15. September 1873.

Kaiserliches General-Postamt.

Porto-Ermäßigung im Verkehr mit Portugal, Schweden und Spanien.

Vom 1. Oktober ab wird das Porto für frankirte Briefe und für Poslkarten nach Portugal, Schweden

und Spanlen anf 2 Groschen im einfachen Satze ermäßigt. Für Drucksachen und Waarenproben nach
Schweden beträgt das Porto von demselben Trrmine ab / Groschen für je 50 Grammen oder einen Theil
von 50 Grammen.

Berlin, den 18. September 1873.

Kaiserliches General-Postamt.
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5. Konsulat-Wesen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben im Namen des Deulschen Reichs den Kaufmann Karl
Merkel zu Baranquilla in Columbien zum Konsul des Deutschen Reichs daselbst zu ernennen geruht.

6. Marine und Schiffahrt.

Die von der Königlich italienischen Regierung unter dem 9. August d. Is. erlassene Verordnung hinsichtlich

der von Hamburg und Umgegend kommenden Schiffe (vergl. Nr. 34, S. 268) ist neuerdings dahin modifizirt
worden, daß die Quarantainefrist um die Dauer der Fahrzeit gekürzt wird, sofern auf der Reise kein Cholera-
sall an Bord vorgekommen ist. Ebenso wie die von Hamburg einlaufenden Schisse werden alle aus anderen
deutschen Häfen, sowie aus Triest kommenden Fahrzeuge behandelt.

In dem Hafen von Triest werden alle Schiffe mit unreinem Gesundheitspaß, welche eine mehr als vierzehn-

tägige Neise ohne verdächtige Krankheitserscheinungen oder Todessälle während der Fahrt zurückgelegt haben,
elner achtundvierzigstündigen Observation, sowie einer Ausräucherung unterworfen. Bei kürzeren Reisen oder
bei verdächtigen Krankheitserscheinungen und Todesfällen tritt eine siebentägige Quarantaine ein.

In Dünkirchen unterliegen alle aus deutschen Häfen kommenden Fahrzeüge, ohne Rücksicht auf Gesundheits-
paß, einer dreitägigen Quarantaine.

Sciffe, welche Königsberg nach dem 1. August cr. verlassen haben, sind in spanischen Häfen einer
Quarantaine unterworsen.

In den schmedischen Häfen Carlskrona, Gothenburg, Westerwik, Norrköping, stadt und Malmö
besteht für Schufe, welche aus Häfen von der Cholera infizirter Plätze kommen, eine 48= bezw. 18slündige
Observations-Quarantaine, in Sundswall eine solche von 3 Tagen, wofern ein Erkrankungsfall während der
Fahrt vorgekommen, oder letztere weniger als drei Tage betrug.
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Laut Bekanntmachung des Königlich norwegischen Regierungs-Departements sind fernerweit (vergl. Nr. 36,
S. 285) als von der Cholera befallen anzusehen: St. Petersburg, Kronstadt, Riga, Swinemünde.

Zufolge fernerweiter Anordnung der Königlich dänischen Regierung finden die im Gesetze vom 1. Mai 1868

vorgesehenen Maßregeln zur Verhütung der Einschleppung der Cholera auf die aus Havre, St. Petersburg,
Kronstadt, Riga und Wiborg kommenden Schiffe Anwendung. (Vergl. Nr. 37, S. 291.)

Die Lokal-Regierung auf Malta hat auch für die aus Marseille und den übrigen französischen Häfen
am Mittelmeer kommenden Schiffe eine Quarantaine von 21 Tagen vorgeschrieben. (Vergl. Nr. 36, S. 286.)

Die Provenienzen von Venedig werden in den Häfen Griechenlands einer 11tägigen Quarantaine unter-

worfen. (Vergl. Nr. 37, S. 291.)

Nachdem in Pernambroco seit Aufang Juli d. Is. Fälle von gelbem Fieber nicht mehr vorgekommen,
werden daselbst jetzt wieder reine Gesundheitspässe ausgegeben.

7. Militär-Wesen.

Des Kaisers und Königs Majestät haben nach erfolgter Räumung der orkupit gewesenen französischen Gebiets-
bäi mien Aleehöchsten Erlasses vom 19. d. Mts. den Verband der Okkupatlons-Armee in Frankreich auf-
zulösen geruht.

Bekanntmachung

eines Nachtrags-Verzeichnisses derjenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse

über die wissenschaftliche Qualifikation zum einjährig freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 21. März d. Is. (Seite 111) wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß

gebracht, daß die in dem anliegenden Nachtrags-Verzeichnisse aufgeführten höheren Lehranstalten, die Fortdauer
ihrer den Anforderungen genügenden Einrichtungen vorausgesetzt, zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die
wissenschaftliche Qualifikation zum einjährig freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.
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Die unter Litt. F. 1 aufgeführte Lehranstalt darf dergleichen Qualifikations-Zeugnisse denjenigen ihrer
Schüler ausstellen, welche nach Absolotrung der ersten theoretischen Klasse die Neife für die Fachklasse erworben
haben; die unter Litt. F. 2, I., II. und III. aufgeführten Anstalten dürfen solche Zeugnisse nur auf Grund
einer im Beisein eines Reglerungs-Kommissars abgehaltenen, wohlbeslandenen Entlassungsprüfung ausstellen,
für welche das Reglement von der Aufsichts-Behörde genehmigt ist. " -

Berlin, den 23. September 1873.

Das Reichskanzler-Amt.

Delbrück.

Nachtrags-Verzeichniß
der

höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Qualifikation

zum einjährig freiwilligen Militärdienst berechtigt sind

A. Gymnasien.

I. Königreich Preußen.

a. Provinz Pommern.

Das Stadtgymnasium zu Stettin.

b. Provinz Hannover.
Das Lyzeum II. zu Hannover.

II. Elfaß-Cothringen.

Das protestantische Gymnasium zu Straßburg.
Das Kollegium zu Zabern.

B. Realschulen erster Ordnung.

I. Königreich Preußen.

a. Rheinprovinz.

Die Realschule zu Mülheima. Rhein.

b. Provinz Hessen-Nassau.

Die Musterschule zu Fongsutt a. M.Die Nealschule zu Kassel.

II. Großherzogthum Meckleuburg-Schwerin.
Die Realschule zu Schwerin.
Die Realanstalt zu Ludwigslust.
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III. Grobherzogthum Sachsen.
Die Realschule zu Weimar. ues

IV. Elsaß-Kothringen.

Die Nealllassen des Lyzeums zu Metz.Straßburg.

C. Progymnasien.

Königreich Preußen.

Provinz Posen.
Das Progymnafium zu Nakel.

D. Realschulen zweiter Ordnung.

I. Königreich preuben.

a. Rheinprovinz.

Die Gewerbeschule zu Remscheid.

b. Provinz Schleswig-Holstein.

Die Reallehranstalt zu Neumünster.

II. fönigreich Württemberg.

Die Realschule zu Biberach. Ludwigsburg.

E. Höhere Bürgerschulen.

den Gymnasien in den entsprechenden Klassen gleichgestellten höheren Bürgerschulen (Militär-Ersat-
Instruktion vom 26. März 1868 §F. 154 Nr. 24.)

füönigreich Preußen.

a. Provinz Sachsen.

Die höhere Bürgerschule zu Weißenfels.

b. Nheinprovinz.

Die Realklassen des Gymnasiums zu Wesel.

c. Provinz Schleswig-Holstein.

Die höhere Bürgerschule zu Itzehoe.

d. Provinz Hannover.

Die höhere Bürgerschule zu Nienburg.

2. Tie übrigen zu Entlassungsprüsungen berschigten. boh gen Bürgerschulen (Militär-Ersatz-Instruktion· r..

I. Königreich Preußen.

a. Provinz Schleswig-Holstein.

Dieböhere Bürgerschule zu Segeberg.* Sonderburg.
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b. Provinz Hessen-Nassau.

Die höhere Bürgerschule zu Marburg.

II. Herzogthum Anhalt.

Die Realklassen des Gymnasiums zu Köthen.

F. Andere Lehranstalten.

(Militär-Ersatz-Instruktion §. 154 Nr. 4.)

1. Oeffentliche Lehranstalten.

füönigreich preußen.

Provinz Schlesien.
Die Gewerbeschule zu Brieg.

2. Privat-Lehranstalten.

I. Königreich Sachsen.

Die Erziehungsanstalt Albertinum des Dr. Hahn zu Burgstädt.

II. Königreich Württemberg.

Die höhere Handelsschule zu Stuttgart.

III. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Die Erziehungsanstalt des Dr. Barop zu Keilhau.

8. Personal=Veränderungen2c.

Auf Grund des Art. 36 der Reichsverfassung ist nach Vernehmung des Ausschusses des Bundesraths für
Zoll= und Steuerwesen an Stelle des zum Kalserlichen Ober-Inspektor in der Verwaltung der Zölle und indi-
rekten Steuern in Elsaß-Lothringen ernannten Großherzoglich hessischen Zoll-Inspektors Klein der Großherzoglich
hessische Steuer-Kontroleur Mann den Hauptämtern zu Harburg, Stade und Lüneburg mit dem Wohnsitz
in Harburg als Stations-Kontroleur beigeordnet worden.

Berlin, Carl Heymann's Verlag: onßober: Oite L#ewenkein. — Druck von F. Hoffschläger in Berlin.
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